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Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Bioin-
formatik und Genomforschung der Technischen Fakultät 
der Universität Bielefeld vom 5. November 2001 
 
               Az.: 2231.8 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) 
hat die Technische Fakultät der Universität Bielefeld die fol-
gende Bachelor-Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 

§ 1 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden 
Abschluss des Studiums im Bachelor-Studiengang Bioinforma-

tik und Genomforschung. Durch die Bachelorprüfung soll 
festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat die 
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse und Qualifikationen erworben hat und die Fähig-
keit besitzt, wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden der 
Bioinformatik und der Genomforschung selbständig anzu-
wenden. 
 
(2) Das Studium soll den Studierenden die Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Entwicklung und Nutzung von Methoden und 
Werkzeugen der Informatik für Fragen der Biologie und die 
Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Bearbeitung biowissen-
schaftlicher Problemstellungen der Genomforschung vermit-
teln. Neben allgemeinen Grundlagen der Informatik und der 
Biologie sollen Kenntnisse und Methoden der experimentellen 
Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung, Visualisierung und 
Auswertung biologischer Daten vermittelt werden. 

 
§ 2 

Bachelorgrad 
 
Nach bestandener Bachelorprüfung wird der akademische 
Grad "Bachelor of Science" (B. Sc.) verliehen. 
 

§ 3 
Regelstudienzeit, Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum vollständigen Abschluss der 
Bachelorprüfung beträgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr 
besteht aus zwei Semestern. 
 
(2) Das Studium umfasst insgesamt 124 Semesterwochen-
stunden bzw. 180 Leistungspunkte. Davon entfallen auf den 
Pflichtbereich 138 Leistungspunkte und auf den Wahlpflicht-
bereich 42 Leistungspunkte.  
 
(3) Die Vermittlung der Lehrinhalte findet in Modulen statt. In 
den Modulen werden thematisch, methodisch oder systema-
tisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen gebündelt. 
Der Studiengang umfasst 12 Module und das Abschlusspro-
jekt mit der Bachelorarbeit. 
 

§ 4 
Anforderungen des Studiums, Leistungspunkte 

 
(1) Im Studium müssen sich die Studierenden nach den Best-
immungen der Studienordnung an Pflicht- und Wahlpflicht-
veranstaltungen regelmäßig, aktiv und erfolgreich beteiligen. 
Diese Beteiligung setzt den regelmäßigen Besuch der Veran-
staltung und eine dokumentierte Einzelleistung (z.B. Klausur, 
Übung, Vortrag, mündliche Prüfung, Hausarbeit) voraus und 
wird durch Leistungspunkte (LP) bescheinigt. Die Anzahl der 
Leistungspunkte entspricht - mit Ausnahme der Praktika - der 
Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) der jeweiligen 
Veranstaltung, multipliziert mit dem Wert 1,5. Eine Labor-
übung im Umfang von 2 SWS Übung + 3 SWS Praktika er-
bringt 4,5 Leistungspunkte. Form, Dauer, Umfang und Zeit-
punkt der Erbringung der Einzelleistung gibt die Veranstalterin 
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oder der Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung bekannt. In 
jedem Semester sollen 30 Leistungspunkte erworben werden.  
 
(2) Um das Studium abschließen zu können, müssen in den 
folgenden Pflicht- und Wahlpflichtbereichen insgesamt 180 
Leistungspunkte erworben werden: 
1. Modul Mathematik 27 LP 
2. Modul Algorithmen und Datenstrukturen 21 LP 
3. Modul Technische Informatik   9 LP 
4. Modul Grundlagen der Biologie   9 LP 
5. Modul Chemie/Physik 12 LP 
6. Modul Genetik 12 LP 
7. Modul Genomforschung 15 LP 
8. Modul Algorithmen der Bioinformatik 15 LP 
9. Modul Spezialgebiete der Biologie/Chemie   
 mindestens    9 LP 
10  Modul Datenanalyse und -visualisierung   min-
destens     9 LP 
11. Modul Wahlpflicht Bioinformatik/Genomforschung  
 mindestens    9 LP 
12. Modul Gentechnik und Gesellschaft   
 mindestens     3 LP 
13. Abschlussprojekt/Bachelorarbeit  15 LP 
insgesamt 165 Leistungspunkte. 
Weitere 15 Leistungspunkte sind nach Wahl der Kandidatin 
bzw. des Kandidaten aus den Modulen der Ziffern 9 bis 12 
nachzuweisen. 
 
(3) In einem Teil der Module sind gemäß § 11 nach näherer 
Bestimmung der §§ 12 und 13 benotete Prüfungen abzulegen. 
In welchen Veranstaltungen benotete Prüfungen abgelegt 
werden können, wird zu Beginn des Semesters durch Aushang 
am Informationsbrett der Technischen Fakultät bekannt gege-
ben. 
 

§ 5 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden 
Prüfungen zu Lehrveranstaltungen in den in § 11 genannten 
Modulen und der Bachelor-Arbeit. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Prüfung erfolgt 
gemäß § 10 vor der Meldung zur ersten Prüfung durch Einrei-
chen eines schriftlichen Antrages beim Prüfungsausschuss. Zu 
jeder einzelnen Prüfung ist eine gesonderte Meldung erfor-
derlich. Die Meldetermine werden jeweils vier Wochen vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin durch Aushang am Informati-
onsbrett der Technischen Fakultät bekannt gegeben. 
 
(3) Die Bewertung der Prüfungsleistungen zu den Lehrveran-
staltungen ist den Studierenden jeweils spätestens sechs Wo-
chen nach dem Ablegen der Prüfung, die Bewertung der Ba-
chelorarbeit spätestens acht Wochen nach Abgabe bekannt zu 
geben. 
 
(4) Prüfungsverfahren müssen die Inanspruchnahme der ge-
setzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit 
ermöglichen. 

 
§ 6 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Techni-
sche Fakultät einen Prüfungsausschuss. Dem Prüfungsaus-
schuss gehören an: 
a) zwei Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und 

Professoren (Vorsitzende bzw. Vorsitzender und stellver-
tretende Vorsitzende bzw. stellvertretender Vorsitzender),  

b) ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 

c) ein Mitglied aus der Gruppe der weiteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und 

d) ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden des Studi-
enganges.  

Für jedes Mitglied unter b), c) und d) ist ein stellvertretendes 
Mitglied zu wählen. Die Amtszeit beträgt drei Jahre, die des 
studentischen Mitgliedes ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden, legt die 
Einzelheiten des Prüfungsverfahrens fest, sorgt für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Prüfungen und entscheidet 
in Zweifelsfällen über die Auslegung der Prüfungsordnung. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Wider-
sprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidun-
gen. Alle Regelfälle erledigt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder deren bzw. dessen Stellvertretung. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. Min-
destens einmal jährlich gibt der Prüfungsausschuss der Fakul-
tätskonferenz einen Bericht über die Entwicklung der Prüfun-
gen und Studienzeiten und die Verteilung der Fachnoten und 
unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge zur Reform der Stu-
dien- und der Prüfungsordnung. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der 
oder dem Vorsitzenden bzw. der oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden bzw. der oder des stellvertretenden Vorsitzen-
den. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, 
insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrech-
nung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung 
von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen 
und Prüfern, nicht mit. § 14 HG ist für die weiteren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu beachten. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, 
Prüfungen beizuwohnen. Die Prüfenden und die Kandidatin-
nen oder Kandidaten sind vorab zu informieren. 
 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffent-
lich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen 
und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
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hen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 
 

§ 7 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 
(1) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig. 
 
(2) Die Prüfungen in den Modulen werden in der Regel von 
den Veranstalterinnen oder den Veranstaltern der Lehrveran-
staltungen abgenommen. Einer gesonderten Bestellung ge-
mäß Absatz 5 bedarf es in diesen Fällen nicht, soweit die Ver-
anstalterinnen und Veranstalter die Voraussetzungen des 
Absatz 3 erfüllen. 
 
(3) Zur Abnahme der Prüfungen befugt sind die im Studien-
gang lehrenden Professorinnen und Professoren, außerplan-
mäßigen Professorinnen und Professoren, Honorarprofesso-
rinnen und -professoren, Privatdozentinnen und -dozenten, 
Hochschuldozentinnen und -dozenten, Oberassistentinnen 
und -assistenten, Oberingenieurinnen und -ingenieure, wis-
senschaftliche Assistentinnen und Assistenten, wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie Aufgaben 
nach § 59 Abs. 1 Satz 4 HG wahrnehmen, Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, ferner in der berufli-
chen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, soweit dies 
zur Erreichung des Prüfungszweckes erforderlich oder sachge-
recht ist. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewer-
tet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung fest-
zustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(4) Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer von Prüfungen kann 
bestellt werden, wer Fachkenntnisse durch eine entsprechen-
de Bachelor-, Master-, Magister-, Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung nachgewiesen hat. 
 
(5) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder 
ihre oder seine Stellvertretung bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer. Nach ihrem 
Ausscheiden aus der Universität Bielefeld können Prüfungsbe-
rechtigte noch innerhalb von zwei Jahren zu Prüferinnen und 
Prüfern bestellt werden. 
 

§ 8 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Einstu-

fung in höhere Fachsemester 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
in dem selben Studiengang an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet. 
 
(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in anderen 
Studiengängen oder an anderen  Hochschulen im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes werden angerechnet, soweit die 

Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studien- und 
Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden 
auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festge-
stellt wird. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzei-
ten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen des Studiengangs Bioinforma-
tik und Genomforschung im wesentlichen entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die 
Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kul-
tusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im übri-
gen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studienleistungen, die in staatlich 
anerkannten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen 
mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fern-
studieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium 
erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
vierjährigen Ausbildung am Oberstufenkolleg Bielefeld in 
einschlägigen Wahlfächern erbracht worden sind, werden als 
Studienleistungen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
nachwiesen wird. 
 
(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung ge-
mäß § 67 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren 
Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungs-
prüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die 
Studienleistungen angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis 
über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss 
bindend. 
 
(6) Werden Studienleistungen angerechnet, sind die Noten - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen 
und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestan-
den" aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. Die oder der Studierende hat die für die An-
rechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(7) Zuständig für die Anrechnungen ist der Prüfungsausschuss. 
Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind die zustän-
digen Fachvertreterinnen und Fachvertreter zu hören. 

 
§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Von einer Prüfung zu einer Lehrveranstaltung zu einem 
Modul kann sich die Kandidatin oder der Kandidat bis spätes-
tens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin ohne 
Angabe von Gründen abmelden. 
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(2) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat ohne triftige 
Gründe von einer Prüfung zurücktritt oder nicht zum Prü-
fungstermin erscheint oder eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt, 
gilt die Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) be-
wertet. 
 
(3) Die im Falle von Absatz 2 geltend gemachten Gründe müs-
sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich, in der Regel spätes-
tens innerhalb von drei Werktagen, schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist ein ärztliches 
Attest vorzulegen, das zur Art und Dauer der Beeinträchtigung 
Stellung nimmt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, wird dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin fest-
gesetzt.  
 
(4) Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten, das Ergebnis 
einer Prüfungsleistung durch Täuschung, zum Beispiel Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtfüh-
renden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
gilt die betreffende Prüfungsleistung ebenfalls als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss 
sind aktenkundig zu machen. 
 
(5) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind 
den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.  
 
 
II. Studium und Bachelorprüfung 
 

§ 10 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
(1) Zur Bachelorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
1.  das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder ein-

schlägige fachgebundene Hochschulreife) oder ein durch 
Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt und 

2.  an der Universität Bielefeld für den Bachelorstudiengang 
Bioinformatik und Genomforschung eingeschrieben oder 
gemäß § 71 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer 
zugelassen ist. 

 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist in den 
ersten acht Wochen nach Einschreibung schriftlich an den 
Prüfungsausschuss zu stellen. Ihm sind beizufügen: 
1.  die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genann-

ten Zulassungsvoraussetzungen, 
2.  eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandi-

dat bereits eine Bachelorprüfung im Studiengang Bioin-
formatik und Genomforschung nicht oder endgültig nicht 

bestanden hat oder ob sie oder er sich in einem anderen 
Prüfungsverfahren befindet, 

3. ggf. eine Erklärung, ob die Kandidatin oder der Kandidat 
der Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen (§ 12 Abs. 6) 
widerspricht. 

 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss 
oder gemäß § 6 Abs. 2 dessen Vorsitzende oder Vorsitzender. 
 
(4) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn  
a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 

sind oder 
b)  die Unterlagen unvollständig sind oder 
c)  die Kandidatin oder der Kandidat eine Bachelorprüfung im 

Studiengang Bioinformatik und Genomforschung an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes end-
gültig nicht bestanden hat oder sie bzw. er sich bereits an 
einer anderen Hochschule in einem Prüfungsverfahren im 
gleichen Studiengang befindet. 

 
(5) Vor Ablehnung der Zulassung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine 
Ablehnung der Zulassung enthält eine schriftliche Begründung 
und eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 

§ 11 
Umfang und Art der Bachelorprüfung 

 
Die Bachelorprüfung besteht aus den folgenden benoteten 
Prüfungsleistungen zu Lehrveranstaltungen gemäß § 12, die 
studienbegleitend abgelegt werden: 
1. Modul Mathematik   Prüfungsleistungen über 12 LP 
2. Modul Algorithmen  
    und Datenstrukturen  Prüfungsleistungen über   9 LP 
3. Modul Grundlagen der 
    Biologie  Prüfungsleistungen über   9 LP 
4. Modul Genomforschung  Prüfungsleistungen über   9 LP 
5. Modul Algorithmen der  
    Bioinformatik  Prüfungsleistungen über   9 LP 
6. Modul Spezialgebiete der  
    Biologie/Chemie  Prüfungsleistungen über   6 LP 
7. Modul Datenanalyse und  
   -visualisierung  Prüfungsleistungen über   6 LP 
8. Modul Wahlpflicht Bioin- 
    formatik/Genomforschung Prüfungsleistungen über   6 LP 
    und  
9. der Bachelorarbeit im Rah- 
    men des Abschlusspro- 
    jektes Prüfungsleistung über     15 LP 
   gemäß § 13. 
 

§ 12 
Prüfungsleistungen in den Modulen 

 
(1) Wird die Einzelleistung gemäß § 4 Abs. 1 als Prüfung zu 
einem Modul gemäß § 11 abgelegt, sind die in den nachfol-
genden Absätzen genannten Regelungen zu beachten. 
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(2) Die Prüfungen zu den Modulen erfolgen studienbegleitend 
entweder in Form von Klausuren, mündlichen Prüfungen oder 
Hausarbeiten. Gegenstand der studienbegleitenden Prüfun-
gen ist jeweils der Inhalt der dem Modul zugeordneten Lehr-
veranstaltungen eines Semesters oder zweier aufeinanderfol-
gender Semester. Hierbei soll die Kandidatin oder der Kandi-
dat nachweisen, dass sie oder er Wissen aus dem Stoffgebiet 
der Lehrveranstaltung erworben hat und in begrenzter Zeit 
und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem aus diesem Ge-
biet erkennen, methodisch analysieren und Wege zu seiner 
Lösung finden kann. Über Form, Umfang, Dauer und Terminie-
rung der Prüfung entscheidet die Veranstalterin oder der 
Veranstalter der Lehrveranstaltung. Diese Entscheidungen 
sowie die Anmeldefristen werden von der Veranstalterin oder 
dem Veranstalter sowie gemäß § 5 Abs. 2 vier Wochen vor 
dem Prüfungstermin durch Aushang am Informationsbrett der 
Technischen Fakultät bekannt gegeben. 
 
(3) Machen Kandidatinnen oder Kandidaten durch ein ärztli-
ches Attest glaubhaft, dass sie wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
sind, die Prüfung in der vorgesehenen Form abzulegen, kann 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder deren 
oder dessen Stellvertretung gestatten, gleichwertige Prü-
fungsleistungen in einer anderen Form oder Dauer zu erbrin-
gen. 
 
(4) Die Meldung für eine Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 
erfolgt durch die Eintragung in die verbindliche Prüfungsan-
meldeliste in der Lehrveranstaltung.  
 
(5) Klausuren dauern in der Regel 90 Minuten. Klausuren wer-
den durch die jeweilige Veranstalterin oder den Veranstalter 
bewertet.  
 
(6) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 20 und höchs-
tens 30 Minuten. Mündliche Prüfungen werden vor der jewei-
ligen Veranstalterin oder dem Veranstalter in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers 
abgelegt. In der Regel führt die Beisitzerin oder der Besitzer 
das Protokoll. In dem Protokoll werden die wesentlichen Ge-
genstände und Ergebnisse der Prüfung festgehalten. Vor der 
Festsetzung der Note gemäß § 14 Abs. 1 hört die Prüferin 
oder der Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer. Die Bewer-
tung einer mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten unmittelbar nach Ende der Prüfung bekannt zu 
geben. Studierende desselben Studienganges sollen, nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse, als Zuhörende zugelas-
sen werden, sofern die Kandidatin oder der Kandidat dem 
gemäß § 10 Abs. 2 nicht widersprochen hat. Die Zulassung der 
Zuhörenden erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
 
(7) Mündliche Prüfungen können im Einvernehmen mit den 
Kandidatinnen oder Kandidaten auch in Form einer Gruppen-
prüfung durchgeführt werden. Die Dauer einer Gruppenprü-
fung beträgt pro Kandidatin oder Kandidat in der Regel 15 
Minuten. Im übrigen gilt Absatz 6 entsprechend. 
 

(8) Eine Hausarbeit besteht aus der schriftlichen Ausarbeitung 
einer Thematik aus dem Stoffgebiet einer Lehrveranstaltung. 
Die Hausarbeit muss mindestens 8 und darf höchstens 16 
Seiten umfassen. Die Bearbeitungszeit beträgt drei Wochen. 
Die Ausgabe und die Bewertung erfolgt durch die jeweilige 
Veranstalterin oder den Veranstalter. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. Die Hausarbeit ist fristgemäß 
bei der Veranstalterin oder dem Veranstalter abzugeben; der 
Abgabezeitpunkt ist ebenfalls aktenkundig zu machen.  
 
(9) Die Nachweise über die erbrachten Leistungen sind nach 
jedem Semester der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses vorzulegen.  

§ 13 
Abschlussprojekt/Bachelorarbeit 

 
(1) Das Abschlussprojekt dient sowohl der Erörterung ausge-
wählter wissenschaftlicher Probleme als auch der Erarbeitung 
praktischer und experimenteller Aufgaben und leitet die Stu-
dierenden zur Erarbeitung wissenschaftlicher Literatur an. 
Gruppen- und Einzelarbeiten sind möglich. Das Abschlusspro-
jekt wird unter Anleitung einer Betreuerin oder eines Betreuers 
oder mehrerer Betreuerinnen oder Betreuern durchgeführt. 
Mindestens eine oder einer der Betreuenden muss die Berech-
tigung zur Prüferin oder zum Prüfer gemäß § 7 Abs. 3 besit-
zen.  
 
(2) Im Rahmen des Abschlussprojektes ist eine schriftliche 
Ausarbeitung, die Bachelorarbeit, anzufertigen, welche min-
destens 15 und höchstens 30 Seiten umfassen sollte. 
 
(3) Die Bachelorarbeit kann von jeder im Abschlussprojekt 
lehrenden und gemäß § 7 Abs. 3 prüfungsberechtigten Person 
ausgegeben und betreut werden. Der Zeitpunkt der Ausgabe 
ist aktenkundig zu machen. Der Kandidatin oder dem Kandi-
daten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu 
machen.  
 
(4) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen 
Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzah-
len oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist. Für den Umfang der Einzelarbeiten gelten die 
Regelungen gemäß Absatz 2. 
 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt drei 
Monate und erfolgt studienbegleitend im Umfang von 10 
SWS (15 LP). Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so 
beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb der vorgesehenen 
Frist abgeschlossen werden kann. Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungs-
zeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Aus-
nahmsweise kann der Prüfungsausschuss auf begründeten 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Bearbeitungs-
zeit um bis zu zwei Wochen verlängern.  
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(6) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der Betreuerin bzw. 
dem Betreuer in dreifacher Ausfertigung abzuliefern. Der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Ba-
chelorarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. 
 
(7) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfungsberechtigten ge-
mäß § 7 Abs. 3 innerhalb von sechs Wochen nach der Abgabe 
zu bewerten. Hierbei ist eine oder einer der Prüfenden die 
Person, die die Arbeit ausgegeben und betreut hat. Die oder 
der zweite Prüfende wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestimmt. Die Bewertung ist entspre-
chend § 14 Abs. 1 vorzunehmen und zu begründen. 
 
(8) Die Gesamtnote der Bachelorarbeit wird aus dem arithme-
tischen Mittel der beiden Bewertungen gebildet. Beträgt die 
Differenz bei den Bewertungen mehr als 2,0 wird vom Prü-
fungsausschuss eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer 
zur Bewertung bestimmt. In diesem Fall wird die Note aus 
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Bewertungen 
gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als "ausrei-
chend" oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei 
Bewertungen "ausreichend" (4,0) oder besser sind. Die Bewer-
tung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens acht 
Wochen nach Abgabe der Arbeit mitzuteilen. 
 

§ 14 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Ermittlung der 

Gesamtnote 
 
(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen sind 
folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über 

den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen ent-
spricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel noch den Anforderungen ge-
nügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 
können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet 
werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. 
 
(2) Ein Modul ist erfolgreich absolviert, wenn alle Prüfungen 
des Moduls mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet wur-
den. Die Gesamtnote für jedes Modul errechnet sich als nach 
Leistungspunkten gewichtetes arithmetisches Mittel aus den 
einzelnen Prüfungen. Dabei werden alle Dezimalstellen außer 
der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Note für ein Modul 
lautet 
bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  "excellent" ("ausgezeichnet"), 

von 1,6 bis 2,0  "very good" ("sehr gut"), 
von 2,1 bis 3,0  "good" ("gut"), 
von 3,1 bis 3,5  "satisfactory" ("befriedigend"), 
von 3,6 bis 4,0  "sufficient" ("ausreichend"), 
4,1 bis 5,0  "fail" ("nicht bestanden"). 
 
(3) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich als 
arithmetisches Mittel aus den Noten aller Module gemäß 
Absatz 2, wobei die Bachelorarbeit doppelt zählt. Die Note für 
die Bachelorprüfung lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  "excellent" ("ausgezeichnet"), 
von 1,6 bis 2,0  "very good" ("sehr gut"), 
von 2,1 bis 3,0  "good" ("gut"), 
von 3,1 bis 3,5  "satisfactory" ("befriedigend"), 
von 3,6 bis 4,0  "sufficient" ("ausreichend"), 
von 4,1 bis 5,0  "fail" ("nicht bestanden") 
 

§ 15 
Bestehen, Wiederholen und Nichtbestehen  

der Bachelorprüfung 
 
1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 Leistungs-
punkte erworben und die Prüfungen zu den Modulen sowie 
die Bachelorarbeit mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewer-
tet wurden.  
 
(2) Bestandene Prüfungen zu den Modulen werden beschei-
nigt. Ist eine Prüfung nicht bestanden oder gilt sie im Sinne 
von § 9 Abs. 2 als nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses oder deren bzw. dessen Stell-
vertretung der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, 
ob und gegebenenfalls innerhalb welcher Frist die Prüfung 
wiederholt werden kann. Der Bescheid über die endgültig 
nicht bestandene Prüfung enthält eine Rechtsbehelfsbeleh-
rung. Bei der Zulassung zu Wiederholungsprüfungen sind 
Fehlversuche in dem selben Studiengang an anderen Hoch-
schulen zu berücksichtigen. 
 
(3) In den Modulen kann eine nicht bestandene Prüfung 
zweimal wiederholt werden. Besteht die Kandidatin oder der 
Kandidat auch die zweite Wiederholungsprüfung nicht, ist die 
Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht bestanden.  
 
(4) Die Wiederholung einer Prüfung in Form einer Klausur 
oder einer Hausarbeit ist von zwei Prüfungsberechtigten zu 
bewerten. Eine oder einer der Prüfenden ist die oder der Leh-
rende der  Lehrveranstaltung. Die oder der zweite Prüfende 
wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bestimmt. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen.  
 
(5 ) Die Wiederholung einer Prüfung in Form einer mündlichen 
Prüfung wird in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(6) Wiederholungsprüfungen sollen spätestens im übernächs-
ten Semester abgelegt werden. 
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(7) Die Bachelorarbeit kann einmal mit neuer Themenstellung 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas gemäß § 13 
Abs. 5 ist jedoch nur möglich, wenn beim ersten Prüfungsver-
such von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. 
 
(8) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Bachelorprüfung 
nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikula-
tionsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausge-
stellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten 
sowie die zum Bestehen der Bachelorprüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Ba-
chelorprüfung nicht bestanden ist.  
 
(9) Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nach-
weise und der Exmatrikulationsbescheinigung wird abwei-
chend von Absatz 8 ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrach-
ten Studien- und Prüfungsleistungen und deren Noten ent-
hält. Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Technischen Fakultät versehen. 
 

§ 16 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfung 
bestanden, erhält sie oder er über die Ergebnisse ein Zeugnis. 
In das Zeugnis wird aufgenommen: 
1. die Gesamtnote der Abschlussarbeit, 
2. das Thema der Bachelorarbeit, 
3. die Gesamtnoten für die einzelnen Module, 
4. die Gesamtnote der Bachelorprüfung, 
5. eine Studiengangsbeschreibung unter besonderer Berück-

sichtigung der Studienrichtung, 
6. die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benötigte 

Fachstudiendauer. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des aka-
demischen Grades gemäß § 2 beurkundet. 
 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde werden eine englischspra-
chige Fassung beigefügt. 
 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von 
der Dekanin oder dem Dekan der Technischen Fakultät sowie 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Technischen Fakultät verse-
hen. 
 
 
III. Schlussbestimmungen 
 

§ 17 

Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag nach 
Abschluss jeder Prüfungsleistung der Bachelorprüfung Einsicht 
in ihre bzw. seine Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der 
Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag 
ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses der Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuss 
zu stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 
 

§ 18 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungs-
leistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungs-
ausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen bei deren Erbringen die Kandidatin oder der Kandidat 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleistung ge-
heilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis wird eingezogen, gegebe-
nenfalls wird ein Neues erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 
1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 19 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn 
sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erwor-
ben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Ver-
leihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 18 
gilt entsprechend. Zuständig für die Entscheidung ist der 
Prüfungsausschuss. 
 

§ 20 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe 
im Verkündungsblatt -Amtliche Bekanntmachungen- der 
Universität Bielefeld in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz 
der Technischen Fakultät vom 19. Juli 2001. 
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Bielefeld, den 5. November 2001 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordnung zur Änderung der Studienordnung für den Dip-
lomstudiengang Chemie der Fakultät für Chemie der Uni-
versität Bielefeld vom 5. November 2001 
 

                    Az.: 2126.30 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) 
hat die Fakultät für Chemie der Universität Bielefeld die fol-
gende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang Chemie der 
Fakultät für Chemie vom 1. August 2000 (Verkündungsblatt - 
Amtliche Bekanntmachungen - der Universität Bielefeld Jg. 29 
Nr. 19 S. 137) wird wie folgt geändert: 
 
§ 10 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird als Satz zwei eingefügt: 
 "Bei der Wahl von "Informatik" als nicht-chemisches Fach 

verteilen sich die 20 SWS auf folgende Studienleistungen: 
- Algorithmen und Datenstrukturen I  3 V u. 2 Ü  
-  Algorithmen und Datenstrukturen II  3 V u. 2 Ü 
- Weitere Veranstaltungen der Tech- 
   nischen Fakultät im Bereich Informatik 4 SWS 
   sowie wahlweise 
- Technische Informatik I  2 V u. 1 Ü 
   und  
- Technische Informatik II 2 V u. 1 Ü 
 oder: 
- Grundlagen der Sequenzanalyse 2 V 
   und 
- Weitere Veranstaltungen in Bioinformatik 4 V/P 
 
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
 
c) Als neuer Absatz vier wird eingefügt: 
 "(4) Bei der Wahl von "Informatik" als nicht-chemisches 

Fach gemäß Absatz 3 ist  
 1 Leistungsnachweis aus "Algorithmen und Datenstruktu-

ren" und  
 1 Leistungsnachweis aus "Technischer Informatik" oder 

"Bioinformatik" zu erwerben." 
 
d) Absatz 4 wird Absatz 5. 
 
e) Absatz 5 wird Absatz 6. 
 
f)  Absatz 6 wird Absatz 7. 
 

 
Artikel II 

 




